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Aufnahme der Sondervorschrift 601 bei der UN-Nummer 1204 
 
 
Antrag Frankreichs 
 
 
 

Antrag 
 

1. In Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 des RID/ADR/ADN bei der UN-Nummer 1204 (Nitroglycerin, 
Lösung in Alkohol mit höchstens 1 % Nitroglycerin) die Sondervorschrift 601 einfügen, die wie 
folgt lautet: 

 
"Gebrauchsfertige pharmazeutische Produkte (Medikamente), die für den Einzelhandel oder 
den Vertrieb für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch hergestellt und abgepackt sind, 
unterliegen nicht den Vorschriften des RID/ADR/ADN." 
 
Begründung 
 

2. Verschiedene medizinische Präparate enthalten Nitroglycerin in alkoholischer Lösung und 
müssen deshalb in den Genuss der Sondervorschrift 601 kommen. 

 
Auswirkungen auf die Sicherheit / Durchführbarkeit / Tatsächliche Anwendung 
 

3. Keine. Diese gebrauchsfertigen Medikamente bereiten nicht mehr Probleme als die bereits 
freigestellten übrigen Medikamententypen. 
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